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 Veröffentlicht am 13.04.2011

Norm

KO §197

Rechtssatz

Die Abhängigkeit der Quotenforderung von der Einkommens? und Vermögenslage des Schuldners ist die Rechtsfolge

der Nichtanmeldung der Forderung und unabhängig von einer vorhergehenden Beschlussfassung nach § 197 Abs 2

KO.Die Abhängigkeit der Quotenforderung von der Einkommens? und Vermögenslage des Schuldners ist die

Rechtsfolge der Nichtanmeldung der Forderung und unabhängig von einer vorhergehenden Beschlussfassung nach

Paragraph 197, Absatz 2, KO.
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